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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.08.1972

Norm

StPO §312

StPO §345 Abs1 Z6

Rechtssatz

Der Schwurgerichtshof hat durch die Stellung geeigneter Hauptfragen den unter Anklage gestellten Sachverhalt nach

allen rechtlichen Gesichtspunkten zu erschöpfen. Dabei kann auch ein ganzer - hier: ein einheitlich als Raub

angeklagter - Sachverhaltskomplex in einer einzigen Hauptfrage zusammengefaßt werden, wenn dem

Beschwerdeführer daraus kein Nachteil entstehen kann.

Entscheidungstexte

13 Os 51/72

Entscheidungstext OGH 17.08.1972 13 Os 51/72

Veröff: SSt 43/33

9 Os 135/73

Entscheidungstext OGH 28.11.1973 9 Os 135/73

nur: Der Schwurgerichtshof hat durch die Stellung geeigneter Hauptfragen den unter Anklage gestellten

Sachverhalt nach allen rechtlichen Gesichtspunkten zu erschöpfen. (T1)

16 Os 13/90

Entscheidungstext OGH 19.10.1990 16 Os 13/90

nur T1; Veröff: EvBl 1991/48 S 208 = JBl 1991,603
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